
Beschluss  

 

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Einleitung eines 
Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der 
Arzneimittel-Richtlinie:  
Anlage III Nummer 2 – 
Alkoholentwöhnungsmittel 

Vom 25. Juni 2013 

Der Unterausschuss Arzneimittel des Gemeinsame Bundesausschusses hat in seiner 
Sitzung am 25. Juni 2013 die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der 
Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
(Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. 
Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am [   ] (BAnz. [  ] [   ]), beschlossen: 

 

I. Die Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie wird in Nummer 2 wie folgt gefasst : 

2.   Mittel zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit,  

− ausgenommen zur Unterstützung der Aufrechterhaltung 
der Abstinenz bei alkoholkranken Patienten im Rahmen 
eines therapeutischen Gesamtkonzepts mit begleitenden 
psychosozialen und soziotherapeutischen Maßnahmen.  

− ausgenommen zur Unterstützung der Reduktion des 
Alkoholkonsums bei alkoholkranken Patienten, die eine 
Abstinenz nach mehrmaligen erfolglosen 
Therapieversuchen  nicht erreichen können. Die 
Verordnung darf nur erfolgen im Rahmen eines 
therapeutischen Gesamtkonzepts mit dem Therapieziel, 
die Abstinenz schrittweise zu erreichen und mit 
begleitenden psychosozialen  Maßnahmen. Die 
Verordnung ist zunächst auf einen Therapieversuch über 
die maximale Dauer von einem Jahr zu begrenzen.  

 
Der Einsatz von Arzneimitteln zur Behandlung der 
Alkoholabhängigkeit ist im Hinblick auf das therapeutische 
Gesamtkonzept besonders zu dokumentieren. 
Für Arzneimittel zur Unterstützung der Reduktion des 
Alkoholkonsums ist zudem eine über die Dauer von einem 
Jahr hinausgehende Verordnung besonders zu begründen.   

Verordnungseinschrän-
kung verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel 
nach dieser Richtlinie. 
[4] 
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II. Die Änderung der Arzneimittel-Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 25. Juni 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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